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Markus Hohl

Kritische Bemerkungen zum Matu-
ritatsanerkennungs-Reglement 1995

Wem es vergonnt ist, fast 40 Jahre im Schuldienst titig zu sein — davon fast
20 Jahre in leitender Stellung — der blickt mit einem lachenden und einem
weinenden Auge auf die Entwicklung der Maturititsschulen zuriick.

Wenn man sich dabei auch die Zustinde an den Gymnasien in Frank-
reich oder Deutschland — vor allem in den neuen Bundeslidndern — ver-
gegenwirtigt, kommt man zum Schluss, dass bei uns trotz aller Kritik an
Reformen und Reférmchen immer noch bildungspolitisch vertretbare
Zustinde herrschen. Im Gegensatz zu den genannten Léandern unter-
richten wir Klassen mit vertretbaren Schiilerzahlen in Schulhdusern mit
Ausriistungen, die moderne Unterrichtsformen ermoglichen und mit
grosser Lehrfreiheit der Lehrkrifte.

Stets der gleiche Mechanismus

Es liegt an der heuti-
gen schnelllebigen
Zeit, dass sich die
Reformen in immer
kiirzeren Abstinden

folgen.

Bei allen Reformen der Maturitidtsausbildung der letzten Jahrzehnte
war der Mechanismus stets der gleiche: Die Politiker und die Bildungs-
theoretiker steckten hohe, zum Teil utopische Ziele, die wegen organisa-
torischer und finanziellen Sachzwinge nicht zu realisieren waren. Als
Ergebnis resultierten jeweils Mini-Reférmchen. Die MAV-Revision
1986 ist ein Beispiel. Oftmals dnderte man das System, ohne die Folgen
zu bedenken. Beispielsweise fiihrte die Einfithrung des Maturitatstypus
D (Neue Sprachen) im Jahre 1973 zu einem (erwiinschten?) Anstieg der
Maturandenquoten, entzog aber gleichzeitig dem Gewerbe qualifizierte
Lehrlinge. Oder die unheilvolle Verkiirzung der Maturitdtsausbildung
von 13 auf 12 Schuljahre fiihrt bei den Hochschulen zu Engpissen, die
diese nur noch mit Zulassungsbeschrinkungen bewiltigen konnen.

Es liegt an der heutigen schnelllebigen Zeit, dass sich die Reformen in
immer kiirzeren Abstinden folgen. Wihrend einer meiner Vorginger
mit der Lehrerschaft eine Lektionentafel und einen Lehrplan zu erar-
beiten hatte, waren es bei mir deren drei.

Die jiingste Reform

Die jiingste Reform basiert auf dem Maturititsanerkennungs-Regle-
ment 1995 und begann am 1.8.98 mit den Tertianern (10. Schuljahr)
erstmals zu greifen. Diese Schiilerinnen und Schiiler legen im Sommer
2001 ihre Maturitétspriifung ab — gleichzeitig wie die Schiilerinnen und
Schiiler der heutigen Sekunden (11. Schuljahr), die noch 13 Jahre zu ab-
solvieren haben. Welches sind die Ziele dieser Reform — und wie werden
sie erreicht? Mit der Reform wurde angestrebt, die Zahl der Matur-
facher zu reduzieren. Ob dieses Ziel richtig ist, bleibe dahingestellt. Tat-
sache ist, dass die Schiilerinnen und Schiiler sieben Grundlagenficher,
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ein Schwerpunktfach und ein Ergidnzungsfach zu besuchen haben. Diese
Facherzahlen stimmen auf dem Papier. In Tat und Wahrheit sind mehr
Fécher als frither zu besuchen, weil Interessengruppen in der Vernehm-
lassung ihre Forderungen durchsetzten. So muss beispielsweise das Fach
«Geistes- und Sozialwissenschaft» aus obligatorischem Unterricht in
Geographie und Geschichte und einer Einfithrung in Wirtschaft und
Recht bestehen. Gleich verhilt es sich beim Grundlagenfach «Naturwis-
senschaften» mit Unterricht in Physik, Chemie und Biologie. Die Schii-
lerinnen und Schiiler erhalten also Noten in elf Fachern, die spiter zu
deren sieben zusammengezogen werden. An Elternorientierungen
brauche ich gelegentlich das Wort «Mogelpackung» fiir die Art dieser
Zielerreichung.

Im Sommer 1998 hatten die Schiilerinnen und Schiiler im Kanton Bern
erstmals die Moglichkeit, ihr Schwerpunktfach zu wihlen. Damit wurde
das Postulat der Wahlmoglichkeiten erfiillt. Doch hat sich gegeniiber
frither viel gedndert? Kaum - denn die Zusammenfassung einzelner
Schwerpunktficher zu Fichergruppen schriankt die Wahlfreiheit ein und
ist schwer nachvollziehbar. Warum wurde nach der Vernehmlassung aus
dem Schwerpunktfach Physik plotzlich die Fachergruppe «Physik und
Anwendungen der Mathematik»? Welche Lobby setzte sich durch?

Das neunte Fach

Das neunte Maturitdtsfach haben die Schiilerinnen und Schiiler aus
einem Katalog von 13 Ergidnzungstichern zu wihlen. Das Spektrum
reicht von Religionslehre liber die Naturwissenschaften bis zum Sport —
nur die Sprachen fehlen. Auch da sind Fragen erlaubt. Es ist beispiels-
weise zu fragen, ob ein Ergidnzungsfach Sport richtig ist, wenn ohnehin
alle Schiilerinnen und Schiiler drei Lektionen Sport pro Woche besu-
chen miissen (welche Bevorzugung eines Faches!). Das Konzept mit den
Ergidnzungsfiachern bringt zudem schwer losbare Abgrenzungsprobleme
zwischen den Lehrplinen Grundlagenficher/Schwerpunktficher/
Erginzungsficher. Die Frage, welche Facherkombinationen Schwer-
punktfach/Ergidnzungsfach tiberhaupt Sinn machen, ist unbeantwortet.
Auf welcher Lehrplanbasis sollen die Erganzungsficher aufbauen?

Es wire auch zu fragen, ob es richtig ist, dass das Ergdnzungsfach fiinftes
Priifungsfach sein kann. Die geringen Lektionendotationen des
Erginzungsfaches an den Gymnasien von der Saane bis zum Bodensee
lassen eher Zweifel an der Richtigkeit dieser Moglichkeit aufkommen.

Als grosse Errungenschaft der Maturitdatsreform 1995 wurde die Ver-
pflichtung der Schiilerinnen und Schiiler zum Schreiben einer Matura-
arbeit gepriesen. Damit wollten die Verfechter der Idee einen Beitrag
zur Schulung der Selbstiandigkeit der Maturandinnen und Maturanden
leisten. Es ist unbestritten, dass Selbstindigkeit im Umgang mit wissen-
schaftlichen Arbeitsweisen ein wichtiges Lehrziel ist. Aber gibt es nicht
andere Moglichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen? Ist sichergestellt,
dass die Schiilerinnen und Schiiler die Arbeit selbststindig erledigen?
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Es wiire auch zu fra-
gen, ob es richtig ist,
dass das Erginzungs-
fach fiinftes Priifungs-
fach sein kann.



Leider miissen wir feststellen: Was einst als Reform begonnen wurde,
wird als Reférmchen umgesetzt. Die Vernehmlassung bewirkte zuviele
Kompromisse. Am einschneidendsten war die Konzession der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz (einem keiner demokratischen Kontrolle un-
terstellten Gremium) an die Sekundarstufe I, dass das 9. Schuljahr fiir
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nicht zwingend an Gymnasien
unterrichtet werden muss. Diese Konzession fiihrt teilweise de facto zu
einem dreijahrigen Gymnasium, zu liberforderten Sekundarlehrkriften,
die im 9. Schuljahr gymnasialen Unterricht zu erteilen haben, und zu
erhohtem Stress fiir die Schiilerinnen und Schiiler im dreijahrigen Gym-
nasium.

Finanzielle Engpasse

Die niichste Matu-
rititsreform wird
schneller kommen
als uns lieb ist.

Finanzielle Engpisse der Kantone haben nun zur Folge, dass viele der
tibriggebliebenen Reformansitze nicht umgesetzt werden kénnen. Die
Kantone schrinken die Angebote an Schwerpunkt- und Ergdnzungs-
fachern ein, weil sonst zu kleine Schiilergruppen entstehen, die Gymna-
sien miissen auf moderne Unterrichtsformen wie Unterricht in Grup-
pen, in Halbklassen oder Praktika verzichten, weil zuwenig besoldungs-
wirksame Lehrerlektionen zur Verfiigung gestellt werden konnen.

Trotzdem: Zustdnde wie in Frankreich oder in den neuen Bundeslin-
dern Deutschlands haben wir noch lange nicht. Bei aller Kritik an den
Reformen sei festgehalten, dass bei den Erziehungsbehorden der Wille
besteht, fiir gute Maturitédtsschulen zu kampfen. Wenn nach der Ver-
nehmlassung weniger Kompromisse geschlossen worden wiren, wire
weniger Sand im Getriebe! Die nidchste Maturitdatsreform wird schneller
kommen als uns lieb ist.

18 schweizer schule 2/99



	Kritische Bemerkungen zum Maturitätsanerkennungs-Reglement 1995

